


Probeweiser Besuch einer allgemeinen Schule / eines SBBZ mit anderem Förderschwerpunkt zur Prüfung der Aufhebung / der Änderung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers:
                                                                             
Aktuell besuchte Schule:
                                                                                  
Vom Staatlichen Schulamt festgestellter Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot:
☐ Lernen		☐ geistige Entwicklung
☐ Sprache im Bildungsgang					Wählen Sie ein Element aus.
☐ emotional-soziale Entwicklung im Bildungsgang		Wählen Sie ein Element aus.
☐ körperlich-motorische Entwicklung im Bildungsgang	Wählen Sie ein Element aus.
☐ Sehen im Bildungsgang					Wählen Sie ein Element aus.
☐ Hören im Bildungsgang					Wählen Sie ein Element aus.
Die probeweise Teilnahme im Unterricht erfolgt an: 
☐ einem SBBZ mit einem anderen Förderschwerpunkt		☐ einem SBBZ
☐ einer allgemeinen Schule
Während der Erprobung besuchte Schule: 
                                                                              
Zeitraum der Erprobungsphase: 
Beginn: 	                                                                              
Ende: 		                                                                 
Ziel(e) des probeweisen Besuchs: 
☐	Prüfen, ob der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot aufgehoben werden kann (vgl. § 9 der SBA-VO).
☐	Prüfen, ob Anhaltspunkte für eine Änderung des sonderpädagogischen Förderschwer-	punktes vorliegen (vgl. § 7 der SBA-VO). 
☐	Sonstige Ziele (bitte stichwortartig erläutern): 
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Grundsätze:
· Bei einem Wechsel von einem SBBZ an die allgemeine Schule, bei Fortbestehen des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (inklusive Beschulung), liegt die Steuerungsverantwortung bzgl. des Lernortes ausschließlich beim zuständigen Staatlichen Schulamt.
· [bookmark: _Hlk226025770]Während des Zeitraums des probeweisen Besuchs bleibt das Schulverhältnis nach § 23 Abs. 1 Satz 2 SchG an der bisher besuchten Schule bestehen.
· Die Erprobung kann vorzeitig beendet werden, insbesondere, wenn absehbar erscheint, dass das mit der Erprobung das verfolgte Ziel / die verfolgten Ziele nicht erreichbar sind.  
· Während der Erprobung liegt die Verantwortung für die schulische Aufsicht bei der Schulleitung der besuchten Schule. Unfallmeldungen im Rahmen der gesetzlichen Schülerunfallversicherung (Körperschäden) sind über die bisher besuchte Schule der Unfallkasse Baden-Württemberg zu melden. 
· Am Ende des probeweisen Besuchs findet ein gemeinsames Gespräch aller Beteiligten statt.
Ergebnisse der Erprobung:
[bookmark: _Hlk215059322][bookmark: _Hlk215059357]Option 1:	Fortführung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nach dem probeweisen Besuch an einer allgemeinen Schule und Rückkehr an das bisher besuchte SBBZ.
· Bei dieser Option ist nichts zu veranlassen.
[bookmark: _Hlk215059395]Option 2: 	Fortführung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nach dem probeweisen Besuch an einer allgemeinen Schule und Wunsch Erziehungsberechtigte nach Wechsel an allgemeine Schule.
· Der Wechsel des Lernortes wird mit dem entsprechenden Formular* beim Staatlichen Schulamt beantragt. Die Erkenntnisse der Erprobung müssen in den Bericht einfließen. Über den Lernort entscheidet abschließend das Staatliche Schulamt mit einem Bescheid.
· Bei Fortführung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ergeben sich durch den probeweisen Besuch keine Ansprüche der Erziehungsberechtigten auf eine inklusive Beschulung an der besuchten allgemeinen Schule. Die Entscheidung über inklusive Bildungsorte obliegt dem Staatlichen Schulamt (vgl. § 16 SBA-VO).
Option 3: 	Aufhebung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot:
· Die Aufhebung wird mit dem entsprechenden Formular* beim Staatlichen Schulamt beantragt. Die Erkenntnisse aus dem probeweisen Besuch müssen in den Bericht einfließen. Über die Aufhebung entscheidet abschließend das Staatliche Schulamt mit einem Bescheid. 
· Über die Aufnahme an die allgemeine Schule, nach Aufhebung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, entscheidet die Schulleitung der allgemeinen Schule (vgl. § 41 SchG). 
Option 4:	Änderung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot / Lernortwechsel: 
· Der Wechsel des Förderschwerpunktes / der Lernortwechsel wird mit dem entsprechenden Formular* beim Staatlichen Schulamt beantragt. Die Erkenntnisse des probeweisen Besuchs müssen in den Bericht einfließen. Über den Wechsel entscheidet abschließend das Staatliche Schulamt mit einem Bescheid. 

	
	
	

	Unterschrift(en) Schulleitung / Lehrkräfte SBBZ 
	Unterschrift(en) Schulleitung / Lehrkräfte allgemeine Schule* / SBBZ mit anderem Förderschwerpunkt*
	Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte


* Nichtzutreffendes bitte streichen!
Alle beteiligten Institutionen / Personen erhalten ein Exemplar (allg. Schule, SBBZ, Erziehungsberechtigte).
Eine Mehrfertigung des Formulars geht an das Staatliche Schulamt.
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